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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

29.05.2018 

Geschäftszahl 

Ro 2017/15/0021 

Rechtssatz 

§ 21 Abs. 1 VwGVG sieht vor, dass Entwürfe von Erkenntnissen und Beschlüssen des Verwaltungsgerichtes und 
Niederschriften über etwaige Beratungen und Abstimmungen von der Akteneinsicht ausgenommen sind. Damit 
sollen rein interne Dokumente von der Akteneinsicht ausgenommen werden; diese Anordnung entspricht der 
Vertraulichkeit von Vorbereitungen der Entscheidung und von Senatsberatungen (vgl. Reisner in 
Götzl/Gruber/Reisner/Winkler, 

Das neue Verfahrensrecht der Verwaltungsgerichte2, § 21 VwGVG Rz 17). 
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